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Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Sozialgericht Duisburg
Sachgebiet Arbeitslosenversicherung
Abteilung 12
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 12 AL 369/03
Datum 29.06.2004

2. Instanz

Aktenzeichen -
Datum -

3. Instanz

Datum -

Die Beklagte wird unter Ã�nderung des Bescheides vom 29.10.2003 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 21.11.2003 und des Bescheides vom 08.01.2004
verurteilt, dem KlÃ¤ger fÃ¼r die Zeit vom 12.10. bis 02.11.2003 und vom 14.01. bis
21.01.2004 ungemindert Arbeitslosengeld zu bewilligen. Die Beklagte trÃ¤gt die
erstattungsfÃ¤higen auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers. Die Berufung wird
zugelassen.

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger wendet sich gegen die Minderung des Arbeitslosengeldes wegen
verspÃ¤teter Meldung.

Der 1944 geborene KlÃ¤ger meldete sich am 24.09. zum 12.10.2003 arbeitslos und
beantragte die Wiederbewilligung von Arbeitslosengeld. Nach den Angaben in der
Arbeitsbescheinigung war er zuvor vom 07.08. bis 11.10.2003 als VerkÃ¤ufer zur
Aushilfe bei der X AG, P, versicherungspflichtig beschÃ¤ftigt. Nach den Angaben der
vom 23.09.2003 datierenden Arbeitsbescheinigung war das ArbeitsverhÃ¤ltnis bei
Abschluss des Vertrages befristet bis zum 11.10.2003.
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Ausweislich der Leistungsakten hat der KlÃ¤ger zumindest seit Januar 1998 immer
wieder in befristeten VersicherungspflichtverhÃ¤ltnissen bei dieser Arbeitgeberin
gestanden. Aktenkundig sind Zeiten vom 03.01. bis 27.03.1998, 02.01. bis
20.02.1999, 20.04. bis 20.05.1999, 01.06. bis 13.08.1999, 06.09. bis 30.09.1999,
25.10. bis 31.12.1999, 20.01. bis 10.04.2000, 14.06. bis 20.06.2000, 05.07. bis
15.07.2000, 01.08. bis 13.10.2000, 02.11.2000 bis 12.01.2001, 06.02. bis
15.03.2001, 25.04. bis 17.07.2001, 09.08. bis 17.08.2001, 04.10. bis 31.12.2001,
21.01. bis 03.04.2002, 13.05. bis 28.06.2002, 29.07. bis 12.10.2002, 04.11.2002 bis
15.01.2003, 06.02. bis 22.04.2003, 26.05. bis 10.07.2003. Seit dem 01.01.2000
bezog der KlÃ¤ger zwischen den befristeten VersicherungspflichtverhÃ¤ltnissen
Arbeitslosengeld, zuletzt aufgrund eines am 16.01.2003 entstandenen Anspruchs.

Mit Bescheid vom 29.10.2003 bewilligte die Beklagte dem KlÃ¤ger Arbeitslosengeld
ab 12.10.2003 nach einem gerundeten wÃ¶chentlichen Arbeitsentgelt von 320,00
Euro und Leistungsgruppe D/0 nach einem wÃ¶chentlichen Leistungssatz von 97,93
Euro, abzÃ¼glich eines Minderungsbetrages in HÃ¶he von insgesamt 210,00 Euro,
der in HÃ¶he eines Abzugs von der tÃ¤glichen Leistung in HÃ¶he von 6,99 Euro
einzubehalten sei. Die auf Â§ 140 i.V.m. Â§ 37 b SGB III gestÃ¼tzte Entscheidung
begrÃ¼ndete die Beklagte damit, dass der KlÃ¤ger sich nicht rechtzeitig nach
Kenntnis von der Beendigung des VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses
arbeitssuchend gemeldet habe. Er hÃ¤tte sich am 18.07.2003 arbeitssuchend
melden mÃ¼ssen, tatsÃ¤chlich habe er sich erst am 24.09.2003 gemeldet. Die
Meldung sei somit 68 Tage verspÃ¤tet gewesen.

Zur BegrÃ¼ndung seines am 04.11.2003 erhobenen Widerspruchs machte der
KlÃ¤ger geltend, er habe sich nicht frÃ¼her melden kÃ¶nnen, weil der letzte
Vertrag zunÃ¤chst bis 31.08. befristet gewesen und dann bis zum 15.09.
mÃ¼ndlich verlÃ¤ngert worden sei. Dann sei ihm etwa Mitte September mÃ¼ndlich
mitgeteilt worden, dass der Vertrag nochmals bis zum 10.10.2003 verlÃ¤ngert
werde. Er habe sich dann wenig spÃ¤ter beim Arbeitsamt gemeldet.

Mit Widerspruchsbescheid vom 21.11.2003 wies die Beklagte den Widerspruch als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Der KlÃ¤ger habe am 07.08.2002 einen vom 07.08.2003
bis 11.10.2003 befristeten Arbeitsvertrag unterschrieben. Bei ArbeitsverhÃ¤ltnissen,
die lÃ¤nger als drei Monate befristet seien, entstehe die Meldepflicht nach Â§ 37 b
SGB III "spÃ¤testens" drei Monate vor dem Ende der Befristung. Liege zwischen
dem Abschluss des Arbeitsvertrages und dem Ende des befristeten
ArbeitsverhÃ¤ltnisses ein Zeitraum von mehr als drei Monaten, entstehe die
Meldepflicht spÃ¤testens drei Monate vor dem vereinbarten Ende. Liege zwischen
dem Abschluss des Arbeitsvertrages und dem Ende des befristeten
ArbeitsverhÃ¤ltnisses ein Zeitraum von weniger als drei Monaten, entstehe die
Meldepflicht mit Abschluss des Arbeitsvertrages. Der Versicherte habe sich
unverzÃ¼glich nach Kenntnis vom Ende des VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses
arbeitssuchend zu melden, also ohne schuldhaftes ZÃ¶gern. FÃ¼r die
Obliegenheitsverletzung sei unerheblich, ob ihm die Pflicht zur Meldung bekannt
gewesen sei. Die Meldung gelte als unverzÃ¼glich erfolgt, wenn sie spÃ¤testens am
7. Kalendertag ab dem Tag nach Beginn der Meldepflicht vorgenommen werde. Die
Minderung betrage hier gemÃ¤Ã� Â§ 140 S. 2 Nr.1 in Verbindung mit S. 3 SGB III 7
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Euro fÃ¼r 30 Tage.

Zur BegrÃ¼ndung seiner am 11.12.2003 erhobenen Klage macht der KlÃ¤ger
geltend, dass der Arbeitsvertrag ursprÃ¼nglich nur bis zum 31.08.2003 befristet
gewesen sein. Es sei VerlÃ¤ngerung bis Mitte Oktober 2003 in Aussicht gestellt
gewesen. Dann sei der Vertrag bis zum 30.09.2003 verlÃ¤ngert worden. Am
23.09.2003 sei dann endgÃ¼ltig entschieden worden, dass der Vertrag noch einmal
bis zum 11.10.2003 verlÃ¤ngert werde und dann auslaufe. Einen Tag spÃ¤ter habe
er sich dann beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet. Ab dem 03.11.2003 habe er
einen neuen befristeten Vertrag bekommen. So arbeite er seit vielen Jahren bei der
X AG in der Filiale P, weil das Arbeitsamt in P nach Angaben der Vermittlerin nicht in
der Lage sei, ihm in seinem Alter noch einen Job zu vermitteln. Die zeitliche
Begrenzung auf hÃ¶chstens drei Monaten bei den VertrÃ¤gen und anschlieÃ�end
kurzer Arbeitslosigkeit hÃ¤nge damit zusammen, dass die X AG bei ihm dann keine
Festanstellung vornehmen mÃ¼sse.

Ausweislich des vom KlÃ¤ger vorgelegten Arbeitsvertrages vom 22.07.2003 mit der
X AG war er dort befristet eingestellt vom 07.08. bis 31.08.2003. Handschriftlich ist
darauf notiert, verlÃ¤ngert bis 30.09.2003 und verlÃ¤ngert bis 11.10.2003.

Vom 03.11.2003 bis 31.01.2004 war der KlÃ¤ger erneut befristet beschÃ¤ftigt bei
der X AG. Mit Bescheid vom 08.01.2004 hat ihm die Beklagte Arbeitslosengeld ab
14.01.2004 wiederbewilligt, gemindert bis zum 21.01.2004 und ab 22.01.2004
ungemindert. Sodann war der KlÃ¤ger erneut vom 02.02. bis 28.02.2004 bei der X
AG, P, befristet beschÃ¤ftigt. Ab dem 01.03.2004 erhÃ¤lt er wieder
Arbeitslosengeld.

Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte unter Ã�nderung des Bescheides vom 29.10.2003 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 21.11.2003 und des Bescheides vom 08.01.2004 zu
verurteilen, ihm fÃ¼r die Zeiten vom 12.10.2003 bis 02.11.2003 und vom 14.01. bis
21.01.2004 ungemindert Arbeitslosengeld zu bewilligen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie hÃ¤lt die angefochtenen Bescheide aus den im Widerspruchsbescheid
genannten GrÃ¼nden fÃ¼r rechtmÃ¤Ã�ig.

Ausweislich einer vom Gericht eingeholten telefonischen Auskunft und
anschlieÃ�ender schriftlichen BestÃ¤tigung der X AG, P, vom 24.06.2004 wurde die
VerlÃ¤ngerung des befristeten Arbeitsvertrages bis zum 11.10.2003 am 23.09.2003
vorgenommen. An diesem Tag sei dann auch sofort die Arbeitsbescheinigung fÃ¼r
die Beklagte ausgefÃ¼llt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird Bezug
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genommen auf den Inhalt der Prozessakten und der den KlÃ¤ger betreffenden
Leistungsakten der Beklagten. Diese Akten haben vorgelegen und sind ihrem
wesentlichen Inhalt nach Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung gewesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die zulÃ¤ssige Klage ist begrÃ¼ndet. Der KlÃ¤ger hat Anspruch auf
Arbeitslosengeld ohne Minderung.

Der KlÃ¤ger hat unstreitig Anspruch auf Arbeitslosengeld fÃ¼r die Zeiten vom
12.10. bis 02.11.2003 und 14.01. bis 21.01.2004 nach einen gerundeten
wÃ¶chentlichen Arbeitsentgelt von 320 Euro und Leistungsgruppe D/0. Daraus leitet
sich nach der SGB III-Leistungsentgelt-VO 2003 ein wÃ¶chentlicher Leistungssatz
von 97,93 Euro und nach der SGB III-Leistungsentgelt-VO 2004 ein wÃ¶chentlicher
Leistungssatz von 99,33 Euro ab. Der KlÃ¤ger hat Anspruch auf ungeminderte
Auszahlung dieser LeistungssÃ¤tze fÃ¼r die jeweiligen ZeitrÃ¤ume.

Die Voraussetzungen fÃ¼r eine Minderung wegen verspÃ¤teter Meldung gemÃ¤Ã� 
Â§ 140 SGB III in der ab 01.07.2003 geltenden Fassung liegen nicht vor. Hat der
Arbeitslose entgegen Â§ 37 b SGB III sich nicht unverzÃ¼glich arbeitssuchend
gemeldet, so mindert sich nach dieser Vorschrift das Arbeitslosengeld, das dem
Arbeitslosen aufgrund des Anspruchs zusteht, der nach der Pflichtverletzung
entstanden ist. Eine sich nach Â§ 140 Satz 1 SGB III auswirkende Pflichtverletzung
liegt nicht vor. Nach Â§ 37 b Satz 1 SGB III sind Personen, deren
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis endet, verpflichtet, sich unverzÃ¼glich nach
Kenntnis des Beendigungszeitpunkts persÃ¶nlich beim Arbeitsamt arbeitssuchend
zu melden. Nach Satz 2 dieser Vorschrift hat die Meldung im Falle eines befristeten
ArbeitsverhÃ¤ltnisses jedoch frÃ¼hestens drei Monate vor dessen Beendigung zu
erfolgen. Entgegen der Annahme der Beklagten in den angefochtenen Bescheiden
war das am 07.08.2003 beginnende ArbeitsverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers mit der X AG,
P, nicht von vornherein bis zum 11.10.2003 befristet. Der KlÃ¤ger hat auch nicht
bereits am 07.08.2002 einen solchen befristeten Arbeitsvertrag unterschrieben.
Vielmehr ist durch Vorlage des Arbeitsvertrages belegt, dass dieser am 22.07.2003
geschlossen und von zunÃ¤chst nur bis zum 31.08.2003 befristet war. Unter
laufender Ziffer 5 des Arbeitsvertrages wird der KlÃ¤ger auf seine Verpflichtung
hingewiesen, sich unverzÃ¼glich persÃ¶nlich beim Arbeitsamt arbeitssuchend zu
melden. Sodann ist der Arbeitsvertrag mÃ¼ndlich verlÃ¤ngert worden zunÃ¤chst
bis zum 30.09.2003, wobei sich nach einer von der zustÃ¤ndigen Mitarbeiterin der X
AG, Frau C, die die VerlÃ¤ngerung fÃ¼r die Arbeitgeberin vorgenommen hat,
erteilten telefonischen Auskunft vom 24.06.2004 nicht feststellen lÃ¤sst, wann
diese mÃ¼ndlich vereinbarte VerlÃ¤ngerung erfolgt ist. Am 23.09.2003 ist sodann
eine weitere VerlÃ¤ngerung bis zum 11.10.2003 vereinbart worden. An diese
mÃ¼ndlich vorgenommene VerlÃ¤ngerung konnte sich Frau C deshalb genau
erinnern, weil sie an diesem Tag auch die Arbeitsbescheinigung fÃ¼r die Beklagte
ausgefÃ¼llt hat. Diese trÃ¤gt das Datum 23.09.2003. Am 24.09.2003 hat sich der
KlÃ¤ger arbeitslos gemeldet und Arbeitslosengeld beantragt. Diese
Arbeitslosmeldung enthÃ¤lt zugleich auch sein Arbeitsgesuch.
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Unterstellt, in der erst am 24.09.2003 vorgenommenen Arbeitslosmeldung, die das
Arbeitsgesuch enthÃ¤lt, lÃ¤ge eine Pflichtverletzung nach Â§ 37 b SGB III, kÃ¶nnte
eine Anspruchsminderung nicht stattfinden, denn nach einer solchen
Pflichtverletzung ist kein Anspruch auf Arbeitslosengeld entstanden. Anspruch auf
Arbeitslosengeld haben nach Â§ 117 Abs. 1 SGB III Arbeitnehmer, die arbeitslos
sind, sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und die Anwartschaftszeit erfÃ¼llt
haben. Am ersten Tag, an dem alle diese Merkmale zusammenfallen, entsteht ein
Anspruch auf Arbeitslosengeld. Dieser Anspruch besteht als sogenanntes
Stammrecht bis zu seinem Untergang fort, also bis zur ErschÃ¶pfung durch
Verbrauch, d.h. vollstÃ¤ndige AusschÃ¶pfung der Anspruchsdauer nach Â§ 127 SGB
III, oder durch ErlÃ¶schen nach Â§ 147 SGB III, entweder mit der Entstehung eines
neuen Anspruchs oder Eintritts von Sperrzeiten von insgesamt mindestens 21
Wochen oder wenn seit seiner Entstehung vier Jahre verstrichen sind. Nach dem
Entstehen des Anspruchs am 01.01.2000 war durch die wiederholte befristete
BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers zuletzt am 16.01.2003 ein neuer Anspruch auf
Arbeitslosengeld entstanden. Aus diesem Anspruch stand dem KlÃ¤ger am
12.10.2003 noch ein Restanspruch von 326 Tagen zu. Â§ 140 SGB III erfasst nur die
ArbeitslosengeldansprÃ¼che, die nach der Verletzung der Meldepflicht entstanden
sind. Ist kein neuer Anspruch entstanden, besteht aber noch ein frÃ¼herer nicht
verbrauchter Anspruch, der noch geltend gemacht werden kann, tritt keine
Minderung ein (Winkler in Gagel, SGB III, Kommentar, Â§ 140 nF RdNr. 5). Im Falle
einer Wiederbewilligung des Arbeitslosengeldes aus einem vor der Pflichtverletzung
entstandenen Anspruchs tritt damit die Rechtsfolge aus Â§ 140 SGB III nicht ein.

Selbst wenn man dies aber anders sehen wollte, fehlt es an einer die Minderung
auslÃ¶senden Pflichtverletzung. Denn der KlÃ¤ger hat sich unverzÃ¼glich nach
Kenntnis des Beendigungszeitpunkts seines VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses
durch die am 24.09.2003 erfolgte Arbeitslosmeldung arbeitssuchend gemeldet. Das
vom 07.08. bis 11.10.2003 dauernde VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis des KlÃ¤gers
weist die Besonderheit aus, dass das zugrundeliegende ArbeitsverhÃ¤ltnis
ursprÃ¼nglich bis zum 31.08.2003 befristet war. Insoweit ist zuzugeben, dass der
KlÃ¤ger nach dem Wortlaut des Gesetzes verpflichtet gewesen wÃ¤re, sich
unmittelbar mit der Anzeige der Arbeitsaufnahme bereits wieder arbeitssuchend zu
melden. Der Gesetzgeber unterscheidet aber in Â§ 37 b SGB III zwischen
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis einerseits und ArbeitsverhÃ¤ltnis andererseits.
Diese Unterscheidung berÃ¼cksichtigt, dass es sich bei einem
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis um ein Ã¶ffentlich-rechtliches VerhÃ¤ltnis handelt,
ein ArbeitsverhÃ¤ltnis aber ein privat-rechtliches VerhÃ¤ltnis ist. Dabei ist
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis zugleich auch der allgemeinere Begriff. Ein
Arbeitnehmer, der in einem Kalenderjahr nahtlos in verschiedenen
ArbeitsverhÃ¤ltnissen steht, steht im gesamten Kalenderjahr nahtlos in einem
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnis. SchlieÃ�en sich mehrere ArbeitsverhÃ¤ltnisse
aneinander an, besteht die Verpflichtung aus Â§ 37 b Satz 1 SGB III, sich
unverzÃ¼glich nach Kenntnis des Beendigungszeitpunkts arbeitssuchend zu
melden, erst von dem Zeitpunkt an, an dem Kenntnis von der Beendigung des
VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses insgesamt besteht. Bei mehreren aufeinander
folgenden ArbeitsverhÃ¤ltnissen besteht die Verpflichtung also erst dann, wenn der
Endzeitpunkt des letzten ArbeitsverhÃ¤ltnisses feststeht. SchlieÃ�en sich mehrere
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befristete ArbeitsverhÃ¤ltnisse nahtlos aneinander an, besteht Kenntnis von dem
Beendigungszeitpunkt des VersicherungspflichtverhÃ¤ltnisses erst ab dem
Zeitpunkt, an dem bekannt ist, dass das befristete ArbeitsverhÃ¤ltnis definitiv zum
Befristungszeitpunkt enden wird. Dies gilt fÃ¼r sich aneinander anschlieÃ�ende
befristete ArbeitsverhÃ¤ltnisse bei verschiedenen Arbeitgebern ebenso, wie fÃ¼r
die wiederholte VerlÃ¤ngerung eines befristeten ArbeitsverhÃ¤ltnisses beim selben
Arbeitgeber. Hier hat die Arbeitgeberin bestÃ¤tigt, dass die letzte VerlÃ¤ngerung
des befristeten ArbeitsverhÃ¤ltnisses am 23.09. zum 11.10.2003 erfolgt ist. Danach
hat sich der KlÃ¤ger in jedem Falle unverzÃ¼glich, nÃ¤mlich am darauf folgenden
Tag arbeitssuchend gemeldet.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Zulassung der Berufung hat ihre Grundlage in Â§ 144 Abs. 2 Nr. 1 SGG und war
erforderlich, denn der Wert des Beschwerdegegenstandes Ã¼berschreitet mit
210,00 Euro die in Â§ 144 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGG genannte Grenze nicht.

Erstellt am: 30.07.2004

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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